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Augsburg, 17.03.2016 Nr. 11 

 Verordnung vom 03.03.2016 über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Ustersbach zum Schutz der öffentlichen Wasserversor-

gung (Brunnen V) der Gemeinde Ustersbach 

 Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung an  

 Vollzug der Bienenseuchenverordnung; Schutzmaßnahmen gegen die Varroatose 

 

 

 

Verordnung vom 03.03.2016 

über das Wasserschutzgebiet 

in der Gemarkung Ustersbach 

zum Schutz der öffentlichen 

Wasserversorgung (Brunnen 

V) der Gemeinde Ustersbach 

 

Siehe Anlage 1 und 2 

 

Augsburg, 03.03.2016 

_______________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer 

Baugenehmigung an  

 

Firma 

Abenstein  Bauunternehmen 

GmbH & Co. KG 

Von-Stein-Str. 9 

89335 Ichenhausen  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 08.03.2016 Az.Nr. 3-43-2016-BA 

folgende Baugenehmigung erlassen: 

 

Die Baugenehmigung zur Errichtung 

einer Wohnanlage (11 Wohneinheiten) 

mit Tiefgarage auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 225 der Gemarkung Bobingen 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 08.03.2016 

versehenen Bauvorlagen wird erteilt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage  

 

bei dem Bayerischen Verwaltungsge-

richt in Augsburg, 

Postfachanschrift:   Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg, 

Hausanschrift:         Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg, 

  

schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts erhoben werden. Die 

Klage muss den Kläger, den 

Beklagten (Freistaat Bayern) und den 

Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten 

Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel 

sollen angegeben, der angefochtene 

Bescheid soll in Urschrift oder in 

Abschrift beigefügt werden. Der Klage 

und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Beteiligten 

beigefügt werden.  

 

Hinweise zur 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Durch das Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde das 

Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Bauordnungsrechts abgeschafft. Es 

besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 

Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB 

-Baugesetzbuch-). 

 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO 

beantragt werden. 

 

Die Klageerhebung in elektronischer 

Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

 

Kraft Bundesrechts ist bei 

Rechtsschutzanträgen zum 

Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 

grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten.  

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 6 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 
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Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können 

zu den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, 08.03.2016 

_______________________________ 

 

Vollzug der Bienenseuchenver-

ordnung; Schutzmaßnahmen 

gegen die Varroatose 

 

Das Landratsamt Augsburg erlässt fol-

gende 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

 

I. Auf dem Gebiet des Landkrei-

ses Augsburg sind alle Bie-

nenvölker von den Bienenhal-

tern mit zugelassenen Mitteln 

nach den Vorgaben der Her-

steller gegen Varroamilben zu 

behandeln. 

In begründeten Einzelfällen 

können für Versuche zur Re-

sistenzzucht Ausnahmen ge-

währt werden. 

 

II. Diese Allgemeinverfügung tritt 

am Tag nach der Bekanntma-

chung im Amtsblatt des Land-

kreises Augsburg in Kraft. Sie 

gilt bis zum 31.12.2016 (=Be-

handlungsjahr). 

 

III. Der sofortige Vollzug wird an-

geordnet. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

In Bayern besteht ein flächendeckender 

Befall der Bienenvölker mit der Varro-

amilbe. Die Varroamilben verursachen 

schwere Schäden bei den Bienenvöl-

kern, insbesondere bei der Bienenbrut. 

Die Völker werden schwächer und bre-

chen schließlich zusammen. 

Durch die regelmäßig und planmäßig 

jährlich durchgeführte Behandlung kann 

zumindest verhindert werden, dass es 

zum klinisch manifesten Ausbruch der 

Varroatose kommt. Das Bayerische 

Landesamt für Gesundheit und Lebens-

mittelsicherheit hat deshalb mit Schrei-

ben vom 29.02.2016 auf die Notwendig-

keit einer Anordnung zur Bekämpfung 

der Varroatose hingewiesen. 

 

II. 

 

1. Das Landratsamt Augsburg ist für 

den Erlass dieser Allgemeinverfü-

gung sachlich gemäß Art. 1 des 

Gesetzes über den Vollzug des 

Tierseuchenrechts i.V.m. § 1 Abs.1 

der Verordnung zum Vollzug des 

Tierseuchenrechts und örtlich nach 

Art. 3 Abs.1 Nr. 4 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 

zuständig. 

 

2. Nach § 15 Abs. 2 der Bienenseu-

chenverordnung kann die zustän-

dige Behörde, soweit es zum 

Schutz gegen die Varroatose erfor-

derlich ist, die Behandlung aller 

Bienenvölker anordnen. Um das 

Zusammenbrechen der Bienenvöl-

ker zu verhindern, ist die nun ange-

ordnete jährliche Behandlung er-

forderlich. Diese Anordnung ist 

zum Schutz gegen die Varroatose 

geeignet und auch angemessen, 

zumal sie nur für das Behandlungs-

jahr gültig ist und damit die jeweils 

aktuelle Befallsituation berücksich-

tigt werden kann. Zudem können 

auf Antrag Ausnahmen von Be-

handlungsgebot für Versuche zur 

Resistenzzucht zugelassen wer-

den. 

 

III. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung. Um eine 

existentielle Gefährdung der Bienenvöl-

ker zu vermeiden, kann es nicht hinge-

nommen werden, dass im Falle eines 

Rechtsbehelfsverfahrens eine Behand-

lung bis zum rechtskräftigen Abschluss 

desselben u.U. monatelang hinausgezö-

gert wird. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekannt-

gabe Klage bei dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augs-

burg 

Kornhausgasse 4 

86152 Augsburg 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Be-

klagten und den Gegenstand des Kla-

gebegehrens bezeichnen und soll ei-

nen bestimmten Antrag enthalten. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift 

oder in Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-

schriften für die übrigen Beteiligten bei-

gefügt werden. 

 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 

- Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung wurde 

das Widerspruchsverfahren im Be-

reich des Tierseuchenrechts abge-

schafft. Es besteht keine Möglich-

keit, gegen diesen Bescheid Wider-

spruch einzulegen. 

- Die Klageerhebung in elektroni-

scher Form (z.B. durch E-Mail) ist 

unzulässig.  

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-

schutzanträgen zum Verwaltungs-

gericht seit 01.07.2004 grundsätz-

lich ein Gebührenvorschuss zu ent-

richten. 

 

Augsburg, 09.03.2016 

 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 
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